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RATGEBER

Iters/c/fen/fl/jreflzweite Ehefrau ist nicht unter-
stützungspflichtig, da sie mit
Ihrer Enkelin nicht blutsver-
wandt ist. Ihre Frau ist aber

Ihnen gegenüber beistands-

pflichtig. Zur Bestimmung Ih-
rer Leistungsfähigkeit können
deshalb auch die finanziellen
Verhältnisse Ihrer Ehefrau

überprüft werden, obwohl
sich diese nur mittelbar und
wohl nur in einem beschränk-
ten Umfange auf Ihre Leis-

tungsfähigkeit auswirken.
Da das Fürsorgeamt be-

rechtigt ist, den Unterstüt-
zungsanspruch gegen Sie auf
gerichtlichem Wege geltend
zu machen, dürfte es für Sie

empfehlenswert sein, mit dem

Fürsorgeamt zu kooperieren
und die gewünschten Aus-
künfte zu erteilen. Das Für-

sorgeamt wird dabei Ihre

schon bestehenden Verpflich-
tungen, z.B. die Unterhalts-
pflicht gegenüber Ihrer ersten
Ehefrau, berücksichtigen
müssen.

Die obigen Angaben betref-
fen die Rechtslage bis Ende
1999. Im Rahmen des neuen
Scheidungsrechts, das per
1.Januar 2000 in Kraft getre-
ten ist, wurden auch die Be-

Stimmungen über die Ver-

wandtenunterstützungspflicht
teilweise geändert. Anders als

die Unterstützungspflicht zwi-
sehen Geschwistern, die ent-
fallen ist, bleibt die Unterstüt-
zungspflicht zwischen Ver-
wandten in auf- und abstei-

gender Linie bestehen, doch
ist sie auf Personen be-

schränkt, die in günstigen
Verhältnissen leben.

Dr. ii/z Marco Bzaggz

Dr. Hansrnedz Berger

Bonusschutz - für
ältere Fahrer nützlich
Ich bin mit meiner Autohaft-
Pflichtversicherung auf der
günstigsten Bonusstufe. Nun
habe ich gehört, dass man ge-

gen eine Zusatzprämie diesen
Status gewissermassen «ein-
frieren» und deshalb selbst
bei mehreren Unfällen nie
mehr in die teuren Stufen ab-
rutschen kann. Stimmt das?

Ja. Doch Ihre Gesellschaft, die

Winterthur, bietet den Bonus-
schütz in der von Ihnen ge-
schilderten konsequenten
Form (noch) nicht an. Das
könnte sich aber bald ändern.
Selbst ein Marktieader kann
auf die Dauer nicht einfach
über ein echtes Kundenbedürf-
nis hinwegschauen, und ein
solches dürfte hier wohl vor-
liegen. Nicht zufällig haben in-
nert eines Jahres mindestens
vier der grösseren Gesellschaf-

ten, nämlich Elvia, die Basler

zusammen mit dem TCS sowie
die Zürich, den Bonusschutz
in ihr Angebot aufgenommen.

Die Mehrprämie ist ver-
blüffend tief und kostet etwa
zwischen 30 und 60 Franken,
Diese Zusatzdeckung steht
bei allen Anbietern nur sol-
chen Kunden offen, die be-
reits die günstigste Bonusstu-
fe erreicht haben, also schon
seit Jahren unfallfrei gefahren
und deshalb für die Gesell-
schaff ein geringes Risiko

sind. Es ist kaum anzuneh-

men, dass ein Bonusschutz

nun plötzlich zu unvorsichti-

gern Fahren verleiten wird.
Zudem haben die Produkte-

entwickler einige Bremsen vor-
gesehen. So tolerieren zwei Ge-

Seilschaften, die Basler und der

TCS, nur einen Unfall, nachher
gehts auf der Bonusstufenleiter
wieder rauf. Bei Elvia und
Zürich darf sich der Versicher-
te hingegen zwei Schäden leis-

ten. Für alle vier Gesellschaf-

ten gilt hingegen Bonusstufe
50 als oberste Limite, unge-
achtet der Anzahl Unfälle.

Auch eine Notbremse ist
eingebaut. Die Gesellschaften
werden es bestimmt nicht ge-
lassen hinnehmen, wenn die

Schadenhäufigkeit eines Ver-
sicherten mit Bonusschutz
plötzlich Anlass zu Ärger gibt.
So können sie zum Beispiel
bei Ablauf der Police eine Ver-

längerung dieser Zusatzdec-

kung verweigern. Und wäh-
rend der Vertragsdauer dürfen
sie bei jedem Schadenfall ei-

nen Selbstbehalt einbauen
oder gar die Police kündigen.

Eigentlich hat das ange-
sprochene Kundensegment
diesen Schutz nicht nötig, da
diese Leute die Fahrkunst of-
fenbar beherrschen. Gleich-
wohl werden viele Policen mit
dieser Zusatzdeckung abge-
schlössen, der Schweizer
kann sich eben nie genug ge-

gen Risiken abdecken. Mehr
als eine Beruhigungspille dürf-
te der Bonusschutz freilich
Fahrern in vorgerücktem Alter
bedeuten, weil hier vielfach
zwar nicht die Schadenhöhe,
wohl aber die Unfallhäufigkeit
zunimmt. Auch vergleichswei-
se harmlose Schäden führen
zu einer Rückstufung, es sei

denn, der Versicherungsneh-
mer trage die Kosten selbst.

Dr. f/arcsraedz Berger

Geniessen Sie einige erholsame

Tage oder Wochen in einer der
schönsten Gegenden Deutsch-

lands, in unserer Klinik für
ganzheitliche Prävention
und Rehabilitation - unter
ständiger ärztlicher und medi-
zinischer Betreuung, alle The-

rapien und Sole-Mineral-Hal-
lenschwimmbad, Solarium,
Sauna etc. im Hause.

Indikationen:
- Atemwegserkrankungen
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Stoffwechselerkrankungen
- orthopädische Erkrankungen
- Hauterkrankungen
- funktionelle Störungen

Gesund werden - gesund
bleiben - oder einfach nur
Energie tanken mit unserem

Aktiv-Senioren-Programm
pro Woche
schon ab DM

Unser Hausprospekt infor-
miert Sie ausführlich. Rufen
Sie uns einfach an -

D-78073 Bad Dürrheim
Telefon 0049 7726/930-0
Fax 0049 7726/930-299

chwarzwald, S

und Erholung
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